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General Graf Caprivi.

Selten hat ein Militär im deutschen Heere

eine so Wechselvolle und bedeutsame Laufbahn

zurückgelegt, wie der unlängst verschiedene zweite

Kanzler des deutschen Reiches, General Graf

Caprivi. Es liegt nicht im Rahmen einer

Militärzeitschrift, sich mit den staatsmännischen

Fähigkeiten und Leistungen des verewigten Kanzlers

zu beschäftigen. Dass die ersteren bedeutende

.waren beweist, dass man ihm überhaupt
nach dem Fürsten Bismarck das höchste Amt
im deutschen Reiche übertrug, und wenn dies

gegenüber der äusserst schwierigen Aufgabe, die

in der Nachfolgerschaft eines Staatsmannes wie

Fürst Bismarck lag, sich schliesslich als ein

Missgriff seines kaiserlichen Herrn erwies, so

blieb doch das staatsmännische Wirken des Grafen

Caprivi nicht ohne bedeutende Erfolge, zu denen

in erster Linie der Abschluss der Handelsverträge

mit dem Auslande zu rechnen war,
obgleich derselbe die deutsche Landwirtschaft
empfindlich schädigte und eine grosse Partei, die des

Bundes der Landwirte, ins Leben rief, die noch

heute zur deutschen Reichsregierung in vielen

Stücken in Opposition steht. Der Typus eines

pflichttreuen, hochintelligenten, unermüdlich thä-
tigen und vorwärts strebenden Offiziers, zeichnete

sich v. Caprivi in den zahlreichen und unter

mannigfachem Wechsel des Wirkungskreises ihm

übertragenen Dienststellungen überall aufs
glänzendste aus, und seine Fähigkeit, sich in eine

völlig neue Funktion einzuleben, war so gross,
dass in der preussischen Armee das Wort cirku-
lierte: »Wenn man Caprivi beauftragte, ein

Paar gute Stiefel zu machen, er würde auch das

fertig bekommen." Schon früh infolge seiner
Befähigung und Leistungen dem Frontdienst
entzogen und im Generalstabe und Kriegsministerium

sowohl in den untern Stellungen wie als»

dann in denen des Chefs des Generalstabes des

X. Armeekorps im Feldzuge von 1870, sowie
des Departementschefs im Kriegsministerium ver»
wandt, und hierauf als Kommandeur einer Linien-
Infanteriebrigade und später als kommandierender
General des X. Armeekorps der Front wieder
zurückgegeben, zeichnete sich v. Caprivi in allen
diesen Stellungen hervorragend aus. Sein Ein»
fluss auf das Einsetzen des X. Armeekorps zur
Degagierung des III. Korps am 16. August bei
Mars la Tour bewahrte dasselbe allein vor einer
Niederlage und errang dadurch den ungemein
wichtigen strategischen Erfolg der Armee des

Prinzen Friedrich Karl, dass sie die französische

Rheinarmee unter Bazaine im Abzug von Metz
festhielt und hiermit ihre spätere Besiegung bei

Gravelotte und ihre Einschliessung und Übergabe

ermöglichte. Dies war der bedeutendste militärische

Erfolg, dessen sich Caprivi in seiner
militärischen Laufbahn vor dem Feinde zu
rühmen vermochte. Denn wenn das X. Armeekorps

auch am 24. die Kriegslage erfolgreich

klärte und am 28. November eine
siegreiche Verteidigungsschlacht gegen die französische

Loire-Armee schlug und die Schlacht von
Le Mans entschied, so gewann dasselbe
ungeachtet schwerer Opfer nur wenige Trophäen und

selbständig keinen weiteren strategischen Erfolg.
Von noch grösserer Bedeutung wie im Kriege

waren die Leistungen v. Caprivis in seinen

verschiedenen im Frieden bekleideten hohen

Stellungen. Er war es, der namentlich das für die
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Ausbildung der höheren Führer und des Offizierkorps

überhaupt so wichtige Kriegsspiel auf das

ihm gebührende höhere Niveau erhob und
dasselbe in einer Vollendung leitete, so dass selbst
ältere Offiziere wie er bestrebt waren, den

Kriegsspiel-Abenden v. Caprivis beizuwohnen und

aus ihnen Nutzen und Belehrung zu ziehen.

Wenn General Graf Caprivi später als Reichskanzler

für die unter seiner Amtsführung
stattfindenden grossen Heeresvermehrungen von 1888
und 1893 und die Einführung der zweijährigen
Dienstzeit eintrat und dieselben erfolgreich
durchführte, so entsprang dieses Vorgehen der
Erkenntnis von der Notwendigkeit einer neuen
Vermehrung des deutschen Heeres gegenüber den

Rüstungsanstrengungen der Nachbarmächte, und

namentlich Frankreichs. Allerdings haben sich

sowohl die zweijährige Dienstzeit der Fusstruppen
wie die vierten Halbbataillone und die Armeekorps

zu 5 Brigaden, nach preussisch-deutschen

Begriffen als ein Missgriff erwiesen, und im Heer

den Fortfall der 15 bis 20 Rekrutengefreiten

per Kompagnie und damit eines wichtigen
Hilfspersonals nicht nur bei der Rekruten-Ausbildung,
sondern überhaupt schmerzlich empfinden lassen,
auch haben die Schwamm-Bataillone und an
Infanterie überstarken Armeekorps die Bildung von

Vollbataillonen und neuen Armeekorps veranlasst

und damit dem Lande erneute sehr schwere

Opfer auferlegt ; allein das Endziel der neuen

Organisation, die erstrebte numerische Vermehrung
des Heeres wurde erreicht. Allerdings auf Kosten
der Qualität der Fusstruppen und namentlich
der Hauptwaffe, der Infanterie, und es ist eine

offene Frage, ob nicht eine allmähliche
Heeresvermehrung unter Beibehalt der

dreijährigen Dienstzeit in ihrem sehr reduzierten

Umfange, nicht unbedingt vorzuziehen gewesen
wäre. Die Rage des nombres hatte auch die

deutschen Heereskreise unter Caprivi ergriffen
und wirkt zum Nachteil der wirtschaftlichen
und kulturellen Entwickelung des Landes, die,

wenn dies nicht der Fall gewesen wäre, noch

weit mehr wie bisher prosperiert haben würde,
noch weiter fort.

Die hohe Befähigung und Arbeitskraft, die

General Caprivi in allen Dienststellungen
dargelegt hatte, boten Anlass ihm nach dem

Abgange General v. Stoschs das Marineministerium
zu übertragen und auch in dieser Stellung hat

er Bedeutendes geleistet und geschaffen. Von

allerdings ganz andern Anschauungen hinsichtlich

der Aufgaben der deutschen Flotte und

maritimen und Kolonial-Politik ausgehend, wie
sie heute in den leitenden Kreisen Deutschlands

repräsentiert sind, organisierte er die deutsche

Marine als eine ausschliesslich auf die Defensive

berocbnete und entwickelte demzufolge nament¬

lich ihr Torpedowesen zu einer bisher unge-
kannten Höhe. Zur Zeit des Beginns seines

Marineministeriums befanden sich seine

Anschauungen mit denen der massgebenden Kreise
noch in Übereinstimmung und Caprivi verzichtete
daher sowohl auf den Ausbau einer offensiven

Schlachtflotte wie auf die Berücksichtigung der

Anforderungen einer kolonialen Expansionspolitik.
Mit dem Moment, wo jedoch andere Anschauungen
zur Geltung gelangten, trat er vom
Marineministerium zurück und übernahm als
kommandierender General das ihm wohlbekannte X.
Armeekorps, von dessen Spitze ihn, nach der

einen Sturm der Entrüstung im deutschen Reiche

hervorrufenden Entlassung des Fürsten Bismark,
Wilhelm II. an dessen Stelle berief, in welcher

er der unmittelbaren Einwirkung auf die Armee

entzogen blieb, dagegen die erwähnten neuen

grossen organisatorischen Fragen derselben lösen

sollte. Sich nach einer Amtsdauer von nur vier
Jahren im Gegensatz zu den politischen
Anschauungen seines Monarchen befindend, trat
Graf Caprivi vom Reichskanzleramt zurück und

beschloss unvermählt auf dem Landgute eines

Verwandten bei Crossen in dessen Familienkreise
seine Tage. Als Soldat, Privatmann und Staatsdiener

seiner ausgezeichneten Eigenschaften halber
hoch geschätzt, betrauert ihn die deutsche Armee
und die weit überwiegende Mehrheit des Landes,
und selbst seine politischen Gegner vermögen
ihm ihre vollste Achtung und Anerkennung in
diesen Richtungen nicht zu versagen. R.

Die 28 Tage des französischen
Reservisten.

Die „vingt-huit jours'1 spielen im bürgerlichen
Leben Frankreichs eine so grosse Rolle und sind

fast ständig in jedermanns Munde, dass ich, bei

dem prachtvollen Sommerwetter, dessen wir uns

im ganzen Monat Oktober an der Riviera
erfreuten, der Versuchung nicht widerstehen konnte,
einen Ausflug nach dem reizend gelegenen An-
tibes zu machen, wo augenblicklich das 114.

Territorial-Regiment seine (diesmal nur 13) Tage
abmacht. Ein ungewohntes Leben herrschte in

der alten griechischen Kolonie, wo sonst nur 1

Bataillon des Nizzaer Regimentes in Garnison

liegt, denn 1500 Territoriale machen ihre Gegenwart

bemerklieh.

Das 114. Territorial-Regiment besteht aus 152

Offizieren und Unteroffizieren und 1250
Mannschaften, hat für gewöhnlich sein Standquartier
in Saint-Hippolyte in den Pyrénées-Orientales

und wird formiert aus den Reservisten der

Departements des Alpes-Maritimes und du Var.

Um Reisekosten und Zeit zu ersparen, lässt das
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